
Elternzeit und Teilzeitbeschäftigung - ich verstehe es
nicht
Beitrag von „Clematis“ vom 8. April 2010 20:20

Aber nach Ablauf der Elternzeit kann man sich doch aus familiären Gründen beurlauben lassen,
und sich dann in der Beurlaubung selbst vertreten, so wie in der Elternzeit ?

So hat mir das jedenfalls meine Sachbearbeiterin im Schulamt erklärt; ich möchte nach Ende
der Elternzeit nämlich evtl. auch erst mal nur mit weiterhin 8-10 Stunden in der Schule
arbeiten.
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